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1. Schuldnerin: Transeurope Airline AG, ohne Domizil
2. Konkurseröffnung: 11.04.2005
3. Konkurseinstellung: 22.07.2005
4. Frist gem. Art. 230 Abs2 SchKG: 20.08.2005
5. Kostenvorschuss: CHF 4’000.00

Hinweis: Das Konkursverfahren wird als geschlossen er-
klärt, falls nicht ein Gläubiger innert der obgenannten
Frist die Durchführung verlangt und für die Deckung
den erwähnten Vorschuss leistet. Die Nachforderung wei-
terer Kostenvorschüsse bleibt vorbehalten.

6. Bemerkungen: Betrieb von Luftfahrzeugen zur Durchfüh-
rung von gewerbsmässigen Linien- und Nichtlinienflügen
vor allem in Europa usw.; Die Pfandgläubiger können bis
zum 30. August 2005 die Verwertung ihres Pfandes verlan-
gen (Art. 230a Abs. 2 SchKG). Gleichzeitig mit dem Begeh-
ren um Verwertung des Pfandes ist die Forderung Wert per
Konkurseröffnung einzureichen und zu belegen. Innert der
gleichen Frist haben alle Personen, die auf in Händen der
Schuldnerin oder der Pfandgläubiger befindliche Vermö-
gensstücke Anspruch erheben, ihre Ansprüche unter Einle-
gung der Beweismittel dem Konkursamt einzugeben.
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